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BALANCE Naturstrom
Vertrag über die Unterstützung der Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energiequellen
Auftraggeber:

Vorname, Name	 Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer	 PLZ	 Ort

Telefon	 Telefax	 Geburtsdatum

Verbrauchsdaten:

Vertragskontonummer SWG	 Zählernummer

Hiermit beauftrage ich die Stadtwerke Gießen AG - nachstehend SWG 
genannt - mit der Lieferung von BALANCE Naturstrom.

Die umseitig abgedruckten Allgemeinen Vertragsbedingungen zur 
Lieferung von elektrischer Energie (BALANCE Naturstrom) durch die 
SWG sind wesentlicher Bestandteil des Vertrages. Ich bin mit der 
Geltung der Allgemeinen Vertragsbedingungen einverstanden.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innnerhalb von zwei Wochen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs (Datum des Poststempels). Der Widerruf ist zu richten 
an: Stadtwerke Gießen AG, Lahnstraße 31, 35398 Gießen
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfan-
genen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen 
(z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene 
Leistung infolge Verbrauchs nicht zurückgewähren, müssen Sie 
Wertersatz leisten.

(Ort, Datum)	 (Unterschrift des Kunden/der Kundin)	 (Ort, Datum)	 (Unterschrift des Kunden/der Kundin)

Verbrauchsstelle (falls abweichend):

Vorname, Name

Straße, Hausnummer	 PLZ	 Ort

Bankverbindung:

Kreditinstitut, Ort	 Kontonummer	 Bankleitzahl

IHR LEBEN - UNSERE ENERGIE

Vorstand:	 Aufsichtsrat:	 Postanschrift:	 Hausanschrift:	 Bankverbindung:	 Sitz:

Manfred Siekmann	 Dr. Volker Kölb	 Stadtwerke Gießen AG	 Stadtwerke Gießen AG	 Sparkasse Gießen	 Gießen
(Vorstandsvorsitzender)	 (Vorsitzender des	 Postfach 100 953	 Lahnstraße 31	 (BLZ 513 500 25) 200510002	 AG Gießen
Reinhard Paul	 Aufsichtsrates)	 35339 Gießen	 35398 Gießen	 Volksbank Mittelhessen eG	 HRB 3908
		  Telefax 0641 708-3387	 Telefon 0641 708-0	 (BLZ 513 900 00) 17205

Sie haben noch Fragen?
Dann rufen Sie uns doch einfach 
an. Telefon 0180 22 11 100
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Prozentualer Anteil des Strombedarfs, der mit dem 
Naturstrom-Zuschlag abgerechnet werden soll:
	 25%	 50%	 75%	 100%

	 Netto	 Brutto (z.Zeit)
Naturstrom-Zuschlag Ct/kWh	 3,45	 4,10

Ja Nein

Vertragsangebot:	 Gewünschter Vertragsbeginn
	
	 (immer 1. des Monats)

	
	 Zählerstand	 Abschlagsanpassung

	 (ohne Kommastellen)



Allgemeine Vertragsbedingungen
BALANCE Naturstrom
(Stand 01.01.2007)

1. Präambel

Die Vertragspartner verbindet das gemeinsame Anliegen, den 
Anteil der erneuerbaren Energieträger an der Stromversorgung 
deutlich zu erhöhen. Die Stadtwerke Gießen AG (SWG) ver-
pflichten sich in Kooperation mit der Naturstrom AG, Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugen zu lassen. Dieser Strom 
wird von vertraglich an die Naturstrom AG gebundenen Energie-
anlagen erzeugt und in das elektrische Versorgungsnetz einge-
speist. Im Einzelnen sind dies Photovoltaikanlagen, Biomasse-
kraftwerke, Windkraftanlagen, Wasserkraftwerke und Geother-
miekraftwerke. Die Betreiber erhalten für den in das Netz ein-
gespeisten Strom einen Gesamtpreis oder einen Zuschuss, der 
Ihnen einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen ermöglicht.

2. Vertragsangebot

1. Der vorliegende Vertrag ist kein Stromlieferungsvertrag. Der 
Vertrag BALANCE Naturstrom kommt nur in Verbindung mit 
einem gültigen Stromlieferungsvertrag für Privatkunden der 
SWG für die benannte Anlage zustande. Der Vertrag BALANCE 
Naturstrom ist eine Ergänzung eines bestehenden Stromliefe-
rungsvertrages mit den SWG im Sinne der Präambel.

2. Die nachstehenden Kriterien sind in einer Selbstverpflichtung 
der Naturstrom AG niedergelegt. Das Produkt BALANCE Natur-
strom wird zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen er-
zeugt. Es wird zu 100 Prozent in Neuanlagen bzw. durch Reak-
tivierung oder Erweiterung von bestehenden Anlagen erzeugt. 
Über die Einhaltung der Selbstverpflichtung wacht ein Kurato-
rium.

3. Aus technisch-physikalischen Gründen ist ein Herkunftsnach-
weis des Stromes jedoch nur an den Erzeugungsanlagen und 
nicht an der Abnahmestelle möglich. Den Vertragspartnern ist 
bewusst, dass bei einer Nutzung der öffentlichen Stromnetze die 
gelieferten Strommengen aus physikalischen Gründen grund-
sätzlich nicht mit den eingespeisten Strommengen identisch 
sind.

4. Der Arbeitspreis des jeweils zugrunde liegenden Stromliefe-
rungsvertrags für Privatkunden der SWG erhöht sich um den ak-
tuell gültigen Naturstrom-Zuschlag zur Förderung der Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen. Der Aufschlag wird für den nach-
stehend zu wählenden Anteil des Bedarfs an elektrischer Energie 
für die genannte Anlage berechnet:

Bei der Abrechnung werden Nettopreise einschließlich Natur-
strom-Zuschlag und Stromsteuer mit den Verbrauchsdaten mul-
tipliziert und anschließend die Umsatzsteuer hinzugerechnet. 
Dabei kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Ändert sich der Arbeitspreis des zugrunde liegenden Stromlie-
ferungsvertrags für Privatkunden der SWG, so werden der neue 
Arbeitspreis und der jeweils gültige Naturstrom-Zuschlag ad-
diert.

3. Preisanpassung

Die SWG sind berechtigt, die Höhe des Naturstrom-Zuschlags 
anzupassen. Über eine Preiserhöhung wird die Kundin/der Kunde 
rechtzeitig schriftlich informiert. Im Falle einer Preiserhöhung ist 
die Kundin/der Kunde berechtigt, den Vertrag BALANCE Natur-
strom innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe 
der Preiserhöhung mit einer Frist von zwei Wochen zum nächs-
ten Monatsende zu kündigen.

4. Vertragslaufzeit und Vertragsende

Der Vertrag läuft ab bestätigtem Vertragsbeginn durch die SWG 
und richtet sich nach der Laufzeit des zugrunde liegenden Strom-
lieferungsvertrags für Privatkunden der SWG.
Die Kündigungsmodalitäten richten sich ebenfalls nach dem zu-
grunde liegenden Stromlieferungsvertrag.

5. Umzug

Bei einem Umzug innerhalb Deutschlands bleibt der Vertrag BA-
LANCE Naturstrom bestehen, wenn auch der Stromlieferungs-
vertrag für Privatkunden der SWG bestehen bleibt. Bei Kündi-
gung des Stromlieferungsvertrags wird auch der Vertrag BALAN-
CE Naturstrom unwirksam.

Bei einem Umzug außerhalb Deutschlands sind beide Vertrags-
partner berechtigt, den Vertrag jederzeit mit einer Frist von zwei 
Wochen zum Ende des Kalendermonats schriftlich zu kündigen.

6. Bezahlung im Stromlieferungsvertrag

Die Bankeinzugsermächtigung für den gültigen Stromlieferungs-
vertrag für Privatkunden der SWG gilt auch für den vorliegenden 
Vertrag. Sie ist Voraussetzung für das Zustandekommen des 
Vertrages BALANCE Naturstrom.

7. Bundesdatenschutzgesetz und Schufa-Auskunft

Die Kundin/der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass 
die SWG die für die Abrechnung und sonstige Ausführung des 
Vertragsverhältnisses benötigten Daten im Sinne des Bundesda-
tenschutzgesetzes verarbeiten und mit den Netzbetreibern aus-
tauschen, soweit dies für die Durchführung des Vertragsverhält-
nisses notwendig ist. Weiterhin erklärt sich die Kundin/der Kun-
de einverstanden, dass zur Bonitätsprüfung Auskünfte von der 
SCHUFA bzw. einer sonstigen Gesellschaft eingeholt werden.

8. Sonstige Vereinbarungen

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 
Schriftform. Sollte eine einzelne Bestimmung dieses Vertrages 
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der 
Vertrag im Übrigen davon unberührt. Die Partner werden die un-
wirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine solche 
Bestimmung ersetzen, die ihr im wirtschaftlichen Ergebnis mög-
lichst gleichkommt.
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